
 

Turn- und Sportvereinigung Düsseldorf 1895 e.V. 
Vereinssportanlage Oberlöricker Straße 7 in 40547 Düsseldorf 

 Turnsport:  Eltern u. Kind-Turnen · Kinder Turnen · Gerätturnen · Aerobic 

 Gymnastik für Frauen · Freizeitsport · Gesundheitssport 

 Rugby · Tischtennis · Leichtathletik · Volleyball · Badminton 

Antrag auf Mitgliedschaft / Membership application form 
Bitte leserlich in Blockschrift ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen / Please write legible in capitals and tick where applicable ! 

Antragsteller / Applicant  Herr / Mr.  Frau / Ms.  Eheleute / spouses *  

Name/n / Surname/s *  
Mitgliedsnummer/n (wird 
vom Verein ausgefüllt) / 
Membership number/s (will 
be filled in by the club) 

Vorname/n / Name/s *  

Straße und Hausnummer / 
Street adress * 

 
Beruf / Tätigkeitsstatus 
(Student, berufstätig) /   * 
Profession / occupation 
status (student, employed) 

Postleitzahl I Ort / 
Postcode I City * 

  

e-mail *    

Telefon / phone *  Mobiltelefon / mobile phone  

1. Mitglied / Member  männl.  weibl. * 

 male  female 

aktives passives Mitglied * 

 active  passive member 

Name / Surname *  Eintrittsdatum / Date of joining *  

Vorname / Name *  Staatsangehörigkeit / Nationality *  

Geburtsdatum / Date of birth*  Übungsleiter / Trainer *  

Abteilung / Club department *  Beitrag / fee, Euro  

2. Mitglied / Member  männl.  weibl. * 

 Male female 
aktives passives Mitglied * 

 active passive member 

Name / Surname *  Eintrittsdatum / Date of joining *  

Vorname / Name *  Staatsangehörigkeit / Nationality *  

Geburtsdatum / Date of birth*  Übungsleiter / Trainer *  

Abteilung / Club department *  Beitrag / Fee, Euro  

Der Antragssteller erkennt die nachfolgenden und umseitigen Bedingungen und Hinweise sowie den Inhalt der ihm bekannten Vereinssatzung an. 
1. Beiträge 
Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Der Jahresbeitrag ist bis zum 31.03. eines jeden Jahres auf dem Beitragskonto des Vereins eingehend zu zahlen. 
Bei Zahlung bis zum 31.01. sowie bei Zahlung durch das SEPA-Lastschriftmandat gilt ein verminderter Beitragssatz entsprechend der gültigen 
Beitragstabelle. 
Bei Zahlungsverzug nach dem 31.03. ist der Verein berechtigt, das gerichtliche Mahnverfahren einzuleiten. 
Mit der Anmeldung o.g. Kinder und Jugendlicher erklärt/en der/die Antragsteller zugleich Einverständnis mit den Aufnahmebedingungen und verpflichten 
sich hiermit persönlich zur Zahlung des jeweils gültigen Jahresbeitrages für Kinder und Jugendliche als Gesamtschuldner. 
2. Auszug aus der Vereinssatzung 
Der/die Antragssteller bestätigt/en, den umseitigen Auszug aus der Vereinssatzung gelesen zu haben. 
3. Persönliche Veränderungen, Antragsdoppel/-kopie 
Der/die Antragsteller verpflichtet/n sich, persönliche Veränderungen (obenstehende Kontaktdaten/Tätigkeitsstatus) der Vereinsgeschäftsstelle 
unaufgefordert mitzuteilen. 
Der/die Antragssteller bestätigen, ein Zweitexemplar dieses Antrags ausgefüllt oder sich eine Kopie für seine/ihre Unterlagen gemacht zu haben. 

Ort und Datum / * 
Place and date: 

 
Unterschrift 1. Mitglied / 
Signature 1. Member: 

 

Unterschrift Antragsteller / * 
Signature of applicant: 

  
Unterschrift 2. Mitglied / 
Signature 2. Member: 

 

Einzugsermächtigung / 
Direct debit authorization 

Hiermit erteile ich der TUS Düsseldorf 1895 e.V. widerruflich ein SEPA-Lastschriftmandat 
zum Einzug der fälligen Beiträge sowie der Aufnahmegebühr: 
Herewith I grant to the TUS Düsseldorf 1895 e.V. revocable a SEPA direct debit mandate to 
collect the due membership as well as the admission fees starting from: 

Datum / Date ** 

Kontoinhaber (nur ausfüllen, wenn Kontoinhaber nicht Antragsteller) ** 
Account owner (fill in only, if the account owner is not the applicant): 

   

IBAN **  BIC **  

Name der Bank ** 
Bank name 

 
Unterschrift Kontoinhaber / ** 
Signature of account owner: 

 

* Das Ausfüllen dieser Felder ist obligatorisch / The completion of these data is obligatory 
** Bei Wahl des SEPA Lastschriftmandats zur Beitragszahlung ist das Ausfüllen dieser Felder obligatorisch / 
 If chosen the SEPA direct debit mandate for fee payment, then the completion of these form fields is obligatory 



1. Beitragsklassen 
(Maßgebend für die Einstufung ist immer das Geburtsjahr, nicht der Geburtstag.) 
Beitragsklasse 1: Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
Beitragsklasse 2: Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr / Eltern und Kind- Turnen (Kind/Kinder bis max. 6. Lebensjahr beitragsfrei) 
Beitragsklasse 3: Familienbeitrag, Eltern mit einem oder mehreren Kindern oder Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
Beitragsklasse 4: Studenten / Passive Mitglieder 
 
2. Auszug aus der Vereinssatzung 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
1. Jede unbescholtene Person kann als Mitglied aufgenommen werden. Die Aufnahme erfolgt durch Abgabe eines eigenhändig 

unterschriebenen Aufnahmeantrags bei der Geschäftsstelle oder den Übungsleitern, sowie nach Zahlung der Aufnahmegebühr und 
des Mitgliedsbeitrags bis einschließlich Dezember des Eintrittsjahres. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag von dem 
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Mit der Unterschrift erklärt sich der Unterzeichner auch mit fristgemäßer Beitragszahlung 
einverstanden. 

 
§ 6 Rechte und Pflichten 
1. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Vereinssatzung an. 
2.  Alle Mitglieder über 16 Jahre, sowie die Mitglieder des Jugendausschusses besitzen unbeschränktes Stimmrecht. 
3. Bei Benutzung der Vereinseinrichtungen haben alle Mitglieder gleiche Rechte, jedoch erst die erfüllten Pflichten gestatten dem 

Mitglied, die ihm zustehenden Rechte in Anspruch zu nehmen. 
4. Jedes Mitglied ist dem Verein für jeden durch ordnungswidriges Verhalten entstehenden Schaden ersatzpflichtig. 
5. Der Verein haftet nicht für die an den Übungsstätten untergebrachte Turn- und Sportbekleidung und die dorthin untergebrachten 

Kleidungsstücke, Wertsachen usw. 
6. Die Mitglieder betreiben Sport auf eigene Gefahr. Gegen Turn- und Sportunfälle, Tod und Invalidität, für Heilkosten und 

Verdienstausfall ist jedes Mitglied durch den Landessportbund NRW versichert. 
 
§ 7 Ende der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch 

a) Austritt aus dem Verein 
b) Tod 
c) Ausschluss bei vereinsschädigendem Verhalten oder anderem schwerwiegenden Grund. Die Entscheidung ist dem 

Betreffenden durch Einschreiben mitzuteilen. Hierbei ist vor der Entscheidung dem Betreffenden Gelegenheit zur Rechtfertigung 
zu geben. Gegen den Ausschluss kann innerhalb von vier Wochen eine mit Begründung versehene schriftliche Berufung an den 
Ehrenrat des Vereins gelegt werden. Dieser entscheidet endgültig. 

d) Ausschluss, wenn das Mitglied länger als sechs Monate mit der Beitragszahlung im Rückstand ist und trotz Anmahnung nicht 
zahlt. Der Ausschluss befreit jedoch das Mitglied nicht von der Zahlung der rückständigen Beiträge und Kosten bis zum 
Ausschlusstermin. 
Über den Ausschluss nach 1. c) entscheidet der Gesamtvorstand. 
Über den Ausschluss nach 1. d) entscheidet der engere Vorstand. 
Bis zur Entscheidung wird das Mitglied vom Übungsbetrieb ausgeschlossen. 

2. Der Austritt aus dem Verein kann nur jeweils zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und muss schriftlich per Einschreiben 
mitgeteilt werden. Die Austrittserklärung muss spätestens 14 Tage vor Jahresende bei der Geschäftsstelle eingegangen sein. 

3. Mit Ende der Mitgliedschaft erlöschen die aus der Mitgliedschaft entspringenden Rechte und Pflichten an den Verein und dem 
Vermögen. Das ausgeschiedene Mitglied bleibt jedoch dem Verein für etwaige noch vorhandene Verpflichtungen haftbar. Sämtliches 
in seinen Händen befindliche Vereinseigentum ist zurückzugeben. 

 
§ 8 Beiträge 
1. Die Mitglieder haben die Aufnahmegebühr und die Mitgliedsbeiträge zu zahlen. 
2. Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Beiträge für die Erwachsenen, Kinder und Jugendlichen, sowie des Familienbeitrags werden 

in der Hauptversammlung festgesetzt. 
3. Der Jahresbeitrag gilt grundsätzlich für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres und ist bis zum 31. März des 

betreffenden Jahres zu entrichten. Bei Zahlung bis zum 31. Januar kann ein Zwölftel des Jahresbeitrags in Abzug gebracht werden. 
Bei Eintritt in den Verein im Laufe eines Kalenderjahres ist der Beitrag anteilsmäßig zu entrichten. 

4. Familienbeitrag zahlen Familien (mindestens ein Elternteil) mit Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 
5. In besonderen Härtefällen kann der engere Vorstand eine Beitragsermäßigung gewähren. 
6. Ehrenmitglieder sind von der Leistung aller Beiträge befreit. 
7. Während der Ableistung des Grundwehrdienstes ruht die Beitragspflicht. 
8. Erforderlichenfalls kann der Gesamtvorstand auch beschließen, für besondere Abteilungen und besondere Zwecke außerordentliche 

Beiträge zu erheben oder eine andere Beitragsregelung zu treffen. 
 

Beitragskonto / Account for membership fees: 

Stadtsparkasse Düsseldorf 

IBAN: DE05 3005 0110 0029 0038 03     BIC-/SWIFT-Code: DUSSDEDDXXX 
 

Hinweis zu Mitgliedsanträgen und Kündigungen: Diese sind schriftlich an das Mitglieder- und Beitragswesen des Vereins zu senden. 
Abweichend von der Satzung können Kündigungen auch per Brief oder e-mail mit Angabe der aktuellen e-mail Adresse und Telefon-
nummer gesandt werden. So kann eine kostengünstige Eingangsbestätigung gegeben werden; andernfalls wird keine gegeben. 

 

Mitglieder- und Beitragswesen: 

TUS Düsseldorf 1895 e.V. 

Mitglieder- und Beitragswesen 

Janina Neumann 

Düsseldorfer Straße 47 

41238 Mönchengladbach 

Mobiltel.: 0177-7797101 

e-mail: mbw@tus95.de 

mailto:mbw@tus95.de

